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Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE am 10. Mai 2017 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

Zum Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CompuGroup Medical 

SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts für die Com-

puGroup Medical SE, des Konzernlageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden 

Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB), des Vor-

schlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

über das Geschäftsjahr 2016) erfolgt keine Beschlussfassung, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand 

aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 16. März 2017 gebilligt und 

damit festgestellt hat. Ein Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats im Sinne des 

§ 173 Abs. 1 Satz 1 AktG, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlas-

sen, wurde nicht gefasst. Da der Aufsichtsrat die Abschlüsse gebilligt hat, greift auch nicht der Son-

derfall des § 173 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative, Satz 2 AktG, in dem die Hauptversammlung mangels 

Billigung der Abschlüsse durch den Aufsichtsrat für deren Feststellung zuständig ist. Gemäß 

§ 175 Abs. 1 Satz 1 AktG nimmt die Hauptversammlung deshalb den festgestellten Jahres- und Kon-

zernabschluss nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016 lediglich entge-

gen. Gemäß § 171 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 AktG hat der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 

schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lageberichts 

und Konzernlageberichts sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns zu berichten. 

Der Bericht ist zudem ein Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit. Eine Beschluss-

fassung der Hauptversammlung über den Bericht des Aufsichtsrats ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, 

§ 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach 

Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 

das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“), § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz („SEAG“), 

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG; nachfolgende Angaben dienen einer zusätzlichen 

Erläuterung dieser Regelungen. 

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit (Art. 56 Satz 2 und 

Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-

trag von 500.000 € am Grundkapital erreichen, das entspricht 500.000 Stückaktien, können verlan-

gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungs-

anträge nebst Begründung oder Beschlussvorlagen müssen mindestens dreißig Tage vor der Haupt-

versammlung, d. h. bis zum 09. April 2017 (24.00 Uhr MESZ), dem Vorstand der CompuGroup Medi-

cal SE unter der in der Einberufung angegebenen Adresse (CompuGroup Medical SE, Vorstand, Maria 

Trost 21, 56070 Koblenz, Fax: 0261 8000 3102, E-Mail: hv@cgm.com) zugegangen sein. 
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Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsanträge bekanntmachungspflichtig sind, werden sie 

unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und 

solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 

sie diese Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten, auf der Internetseite der Ge-

sellschaft zugänglich gemacht und den Aktionären zusammen mit der Einberufung der Hauptver-

sammlung nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen der SE-VO, des SEAG und des Aktienge-

setzes lauten wie folgt (§ 50 Abs. 2 SEAG entspricht inhaltlich § 122 Abs. 2 S. 1 AktG): 

Art. 56 SE-VO Bekanntmachung und Ergänzung der Tagesordnung  

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere Punk-

te kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil am ge-

zeichneten Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und Fristen für diesen Antrag wer-

den nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften 

nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitz-

staats können unter denselben Voraussetzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen 

niedrigeren Prozentsatz vorsehen. 

§ 50 SEAG Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

(Auszug) 

 (2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere 

Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder 

ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro er-

reicht. 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung 

(Auszug)  

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls un-

verzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 

zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntma-

chung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1 und 127 AktG) 

Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern und zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-

dern brauchen anders als sonstige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) nicht begründet zu wer-

den. Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung 

sowie eines Wahlvorschlags absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt. Die Ausschlusstatbestände im Sinne des § 126 Abs. 2 AktG betreffen gesetzes- und sat-

zungswidrige sowie rechtsmissbräuchliche Gegenanträge und gelten sinngemäß auch für Wahlvor-

schläge (§ 127 Satz 1 AktG). Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern werden gemäß § 

127 Satz 3 AktG zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG den Namen, 

den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und nach § 125 Abs. 1 Satz 5 
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AktG die zusätzlichen Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten enthalten. 

Die Begründung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen braucht nicht zugänglich gemacht zu wer-

den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre Gegenanträge zu 

demselben Gegenstand der Beschlussfassung oder machen sie gleiche Wahlvorschläge, so kann der 

Vorstand die Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie ihre Begründungen zusammenfassen. Gegen-

anträge sind im Übrigen nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich ge-

stellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige, fristgerechte Übermittlung von 

Gegenanträgen, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungs-

punkten zu stellen, bleibt unberührt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt: 

§ 126 AktG Anträge von Aktionären  

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Akti-

onär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag ge-

gen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Ta-

gesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse über-

sandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaf-

ten hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 

Abs. 3 gilt entsprechend.  

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde,  

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 

der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-

men und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 

ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 



 

Seite 4 von 6 
 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt.  

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträ-

ge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

§ 127 AktG Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug)  

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-

prüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vor-

stand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag 

nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält … 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung 

(Auszug)  

(3) … 4 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 AktG Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

(1) … 5 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern Angaben zu deren Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-

gremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

3. Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Abs. 1 AktG) 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-

heiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-

schaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-

stands der Tageordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grund-

sätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

Gemäß § 20 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rede-

recht von Aktionären angemessen beschränken. Zudem ist der Vorstand berechtigt, die Auskunft in 

bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen zu verweigern. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes sowie der Satzung 

der CompuGroup Medical SE lauten wie folgt: 

§ 131 AktG Auskunftsrecht des Aktionärs  

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch 

auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbunde-

nen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 

Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär ver-
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langen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresab-

schluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Aus-

kunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-

setzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebe-

richt vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Kon-

zernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Versamm-

lungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu 

beschränken, und Näheres dazu bestimmen.  

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ge-

eignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-

chen Nachteil zuzufügen;  

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;  

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass 

die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;  

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Metho-

den im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des 

Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jah-

resabschluss feststellt;  

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über ange-

wandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen 

im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht nicht ge-

macht zu werden brauchen;  

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Ta-

ge vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.  

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 

Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Ver-

langen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft 

nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein 

Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunter-

nehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 
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311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 

1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Kon-

zernabschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benö-

tigt wird.  

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage 

und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die 

Verhandlung aufgenommen werden. 

§ 20  der Satzung der CompuGroup Medical SE (Auszug) 

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemes-

sen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen sowohl des Versammlungsablaufs als 

auch der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Re-

debeitrags angemessen festzusetzen. 

 
Zusätzliche Angaben nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetzes 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 

Euro 53.219.350,00 und ist eingeteilt in 53.219.350 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimm-

recht gewähren, beträgt daher zum Zeitpunkt der Einberufung 53.219.350. Zum Zeitpunkt der Einbe-

rufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 3.495.731 eigene Aktien, aus denen der Gesell-

schaft keine Rechte zustehen. 


